
KANZLEI  KARLSRUHE 

Jahnstraße 6 • 76133 Karlsruhe 

Telefon 0721 91348-0 • Fax 0721 9134848 

KANZLEI  LANDAU 

Badstraße 12 • 76829 Landau 

Telefon 06341 68114-0 • Fax 06341 68114-39 

eMail: info-ka@LSK-Partner.de 

home: www.LSK-Arbeitsrecht.de 

KANZLEI  PFORZHEIM 

Jörg-Ratgeb-Straße 23 • 75173 Pforzheim 

Telefon 07231 78 20 60 • Fax 07231 78 20 28 

1 

Newsletter 

Betriebs- /Personalräte  

Mitarbeitervertretungen  

  

Die Entscheidung im Monat März 2020 für die Praxis 
 

 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 22.10.2019 - 1 ABR 11/18 - 

Wegezeiten – Mitbestimmung des Betriebsrates 

 

Leitsatz 
 

Die Zeiten für das Zurücklegen selbstbestimmter außerbetrieblicher Wege zur und von der Arbeit gehören auch dann nicht zur 

täglichen Arbeitszeit im Sinne von § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG, wenn die Arbeitnehmer auf diesen Wegen notwendige betriebliche 

Mittel bei sich führen. 
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Aus den Entscheidungsgründen 

 
„… Nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG hat der Betriebsrat mitzubestimmen bei der Festlegung von Beginn und Ende der 

täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage. Der Begriff 

der betriebsverfassungsrechtlichen „Arbeitszeit“ in § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG ist - ebenso wie der in § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG - 

nicht gänzlich deckungsgleich mit dem Begriff der vergütungspflichtigen Arbeitszeit, der Arbeitszeit nach dem 

Arbeitszeitgesetz oder dem nach der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 

2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung. Er bestimmt sich vielmehr nach dem Zweck des 

Mitbestimmungsrechts. Arbeitszeit iSv. § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG ist die Zeit, während derer der Arbeitnehmer die von ihm in 

einem konkreten zeitlichen Umfang geschuldete Arbeitsleistung tatsächlich zu erbringen hat. Diese richtet sich nach der 

vertraglichen oder tarifvertraglichen Vereinbarung. Es geht um die Festlegung des Zeitraums, während dessen der 

Arbeitgeber vom Arbeitnehmer die Erfüllung seiner vertraglichen Hauptleistungspflichten verlangen und dieser sie ihm ggf. mit 

der Folge des § 293 BGB anbieten kann. … Durch das bloße Zurücklegen des Weges von der Wohnung (oder einem 

anderen, selbst gewählten Aufenthaltsort) zur Arbeitsstelle und zurück erbringt der Arbeitnehmer keine Arbeit. Diese 

Wegezeiten sind nicht Arbeitszeiten, sondern gehören dem außerdienstlichen Bereich privater Lebensführung an. Ob 

überhaupt und in welchem Umfang sie anfallen, hängt maßgeblich davon ab, welchen Wohn- oder Aufenthaltsort der 

Arbeitnehmer vor Dienstbeginn bzw. nach Dienstende selbstbestimmt wählt. Zudem ist er frei in seiner Entscheidung über 

Beginn und Verlauf der Wegstrecke sowie in der Wahl des Fortbewegungsmittels. Das zwangsläufig variierende Volumen der 

Wegezeiten ist damit allein von den individuellen und aktuellen Entscheidungen des Arbeitnehmers beeinflusst. … Das 

Verhalten eines Arbeitnehmers im privaten Lebensbereich steht grundsätzlich außerhalb der Einflusssphäre des 

Arbeitgebers. Entsprechend vermag es auch nicht mitbestimmt gestaltet zu werden. …“ 
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Ergebnis 

 
Der Betriebsrat hat bei den Wegezeiten von Wohnort zum Arbeitsort kein Mitbestimmungsrecht im Sinne von § 87 Abs. 1 Nr. 2 

BetrVG. 

 

Für weitere Fragen zu dieser Entscheidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

  

Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage unter www.LSK-Arbeitsrecht.de und informieren Sie sich in unserer 

Rubrik „Erste Hilfe“ oder stöbern Sie in unserem „Glossar“. Für individuelle Rückfragen kontaktieren Sie gerne  einen 

unserer 6 Fachanwälte für Arbeitsrecht.  

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

LÖFFLER STEIGELMANN FISCHER WEIDNER 

KANZLEI für Arbeitsrecht 

  

Hans Löffler 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


